
Eingangsvermerk der SWAB EAG:

Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG

im Stromverteilnetz Robert-Schumann-Straße 1  09456 Annaberg-Buchholz

der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG Telefon: 03733 5613-0 Telefax: 03733 5613-15

(SWAB EAG) www.swab-netz.de infoline@swa-b.de

1. Einspeisestelle

Straße, H-Nr.: Ort: PLZ:

2. Betreiber der Erzeugungsanlage Adresse wie Einspeisestelle

Name/ Firma: Straße, H-Nr.:

E-Mail: Ort:

Telefon: PLZ:

3. Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb) - (optional)

Name/ Firma: Straße, H-Nr.:

E-Mail: Ort: 

Telefon: PLZ:

4. Daten zur Erzeugungsanlage

            installierte Leistung:                                        kWp (=installierte Leistung // bei PV: GS-seitige Modulleistung)

Marktstammdatenregisternummer:      SEE

                                             oder         EEG

5. Anlagenänderung

 Folgende Änderung an der Erzeugungsanlage wird angezeigt:

 Aufhebung der 70 % Reduzierung oder Ausbau der technischen Einrichtung nach § 9 EEG 2017/2021

 Austausch des Wechselrichters

 Alt: Anzahl  Hersteller/Typ                           Leistung in kVA
 

 Neu: Anzahl  Hersteller/Typ                           Leistung in kVA

7.      Bestätigung 

                 Änderung erfolgt zum (Datum) :

Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber                                             Unterschrift Elektrofachbetrieb (optional) 

Änderungsanzeige

einer Photovoltaikanlage am 

Niederspannungsnetz

Achtung: Jede Änderung an Erzeugungsanlagen muss innerhalb von 4 Wochen ebenfalls im Marktstammdatenregister gemeldet werden!

Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N-4105 und den technischen Anschlussbedingungen der SWAB EAG errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber ein-

gewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV Vorschrift 3 §§ 3 und 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt. Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen 

und verpflichte/n mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich der SWAB EAG schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 

Rechtsverordnungen.
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Information: Die Pflicht der Reduzierung der maximalen Ist-Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 70 % der installierten 

Leistung (Modulleistung in kWp) oder die Installation einer technischen Einrichtung nach § 9 EEG 2017/2021 entfällt für Bestandsanlagen 
ab 01.01.2023 für Anlagen bis 7 kWp. Eine Leistungsänderung muss beim Netzbetreiber angemeldet werden und durchläuft den An-

schlussprozess nach § 8 EEG. Der Leistungserhöhung muss durch den Netzbetreiber zugestimmt werden. Mit dem Eingang dieser An-

zeige behalten wir uns vor, die Leistungserhöhung zu prüfen und zu widersprechen. Wenn Sie innerhalb der gesetzlichen Frist von 8 Wo-

chen keine Ablehnung unsererseits erhalten, gilt die Leistungserhöhung als genehmigt.

Information: Ein Austausch des Wechselrichters muss beim Netzbetreiber angezeigt werden. Bitte reichen Sie hierzu die 

technischen Datenblätter, sowie Konformitätserklärungen zur Erzeugungsanlage und den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 mit dieser 

Änderungsanzeige ein. Wird durch den Austausch des Wechselrichters eine Leistungserhöhung erzielt, behalten wir uns  vor, die Leis-

tungsänderung zu prüfen und der Anzeige zu widersprechen. Wenn Sie innerhalb der gesetzlichen Frist von 8 Wochen keine Ableh-

nung unsererseits erhalten, gilt eine Leistungserhöhung als genehmigt.

6.      Bemerkungen

Nestler, Nadine
Stempel

Oelschlägel, René
Textfeld
wegen Änderung des EEG seit 25.02.2025 für PV-Anlagen < 7 kW nicht mehr möglich !
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